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Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/66/463)] 

66/179. Folgemaßnahmen zum Zwölften Kongress der Vereinten 
Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 
und Vorbereitungen für den Dreizehnten Kongress der 
Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 56/119 vom 19. Dezember 2001 über die Rolle, Ar-
beitsweise, Häufigkeit und Dauer der Kongresse der Vereinten Nationen für Verbrechens-
verhütung und die Behandlung Straffälliger, in der sie die Leitlinien festgelegt hat, nach de-
nen diese Kongresse gemäß Ziffer 29 und 30 der Grundsatzerklärung und des Aktionspro-
gramms des Programms der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechts-
pflege1 ab 2005 abzuhalten sind, 

 unter nachdrücklichem Hinweis auf die Verantwortung, welche die Vereinten Natio-
nen aufgrund der Resolution 155 C (VII) des Wirtschafts- und Sozialrats vom 13. August 
1948 und der Resolution 415 (V) der Generalversammlung vom 1. Dezember 1950 auf dem 
Gebiet der Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege übernommen haben, 

 in der Erkenntnis, dass die Kongresse der Vereinten Nationen für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege als wichtige zwischenstaatliche Foren die einzelstaatlichen Poli-
tiken und Praktiken beeinflusst und die internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet 
gefördert haben, indem sie den Meinungs- und Erfahrungsaustausch erleichtert, die öffentli-
che Meinung mobilisiert und auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene grund-
satzpolitische Alternativen empfohlen haben, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom 23. Juni 2003 über die integrierte 
und koordinierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen 
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich, in der sie be-
tonte, dass alle Länder Politiken fördern sollen, die mit den auf den großen Konferenzen 
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen eingegangenen Verpflichtungen im Einklang ste-
hen, hervorhob, dass eine wichtige Aufgabe des Systems der Vereinten Nationen darin be-
steht, den Regierungen behilflich zu sein, sich auch künftig in vollem Umfang für die Wei-
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terverfolgung und Umsetzung der auf den großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Ver-
einten Nationen erzielten Vereinbarungen und Zusagen zu engagieren, und ihre zwischen-
staatlichen Organe bat, die Umsetzung der Ergebnisse der großen Konferenzen und Gipfel-
treffen der Vereinten Nationen weiter zu fördern, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 65/230 vom 21. Dezember 2010, in der sie 
die von dem Zwölften Kongress der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege verabschiedete Erklärung von Salvador über umfassende Strategien für 
globale Herausforderungen: Systeme für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege und 
ihre Entwicklung in einer sich verändernden Welt billigte und die Kommission für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege ersuchte, auf ihrer zwanzigsten Tagung zu prüfen, 
wie die Effizienz des mit den Kongressen der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege verbundenen Prozesses verbessert werden kann, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs2; 

 2. bittet die Regierungen erneut, die Erklärung von Salvador über umfassende 
Strategien für globale Herausforderungen: Systeme für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege und ihre Entwicklung in einer sich verändernden Welt3 und die vom Zwölften 
Kongress der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege verab-
schiedeten Empfehlungen bei der Abfassung von Rechtsvorschriften und Politikrichtlinien 
zu berücksichtigen und gegebenenfalls alles zu tun, um die darin enthaltenen Grundsätze 
unter Berücksichtigung der besonderen wirtschaftlichen, sozialen, rechtlichen und kulturel-
len Gegebenheiten des jeweiligen Staates umzusetzen; 

 3. verweist auf ihre Resolution 62/173 vom 18. Dezember 2007, mit der sie sich 
die Empfehlungen der vom 15. bis 18. August 2006 in Bangkok abgehaltenen Tagung der 
Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe für die Erkenntnisse aus den Kongressen der 
Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege4 zu eigen machte; 

 4. bittet die Mitgliedstaaten, Vorschläge zu dem Leitthema, den Tagesordnungs-
punkten und den Themen der Arbeitstreffen des Dreizehnten Kongresses der Vereinten Na-
tionen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege abzugeben, und ersucht den Gene-
ralsekretär, der Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf ihrer ein-
undzwanzigsten Tagung über die Vorschläge der Mitgliedstaaten Bericht zu erstatten; 

 5. empfiehlt, die Anzahl der Tagesordnungspunkte und Arbeitstreffen künftiger 
Kongresse über Verbrechensverhütung zu beschränken, um zu stärkeren Ergebnissen zu ge-
langen, und befürwortet die Abhaltung von Nebenveranstaltungen, die sich nach den Tages-
ordnungspunkten und Arbeitstreffen ausrichten und sie ergänzen; 

 6. ersucht die Kommission, auf ihrer einundzwanzigsten Tagung das Leitthema, 
die Tagesordnungspunkte und die Themen der Arbeitstreffen des Dreizehnten Kongresses 
zu billigen. 

89. Plenarsitzung 
19. Dezember 2011 

_______________ 
2 E/CN.15/2011/15. 
3 Resolution 65/230, Anlage. 
4 Siehe E/CN.15/2007/6. 


